Absender: Hier bitte vor dem Ausdrucken Ihre Adresse eingeben

Empfänger: Hier bitte jeweils eine der Adressen aus dem Infoschreiben eingeben

Abschaffung der Wertmarke für Freifahrten Behinderter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Abschaffung des Merkzeichens RF in Behindertenausweisen

Sehr geehrte Damen und Herren 

ich habe inzwischen mehrfach gehört, dass sowohl die Wertmarke zur kostenfreien Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, als auch die Befreiung von der Rundfunkgebühr für behinderte Menschen abgeschafft werden soll. 

Viele Schwerbehinderte können sich wegen ihres geringen Einkommens und der sowieso entstehenden Mehrkosten für Medikamente u.a. kein Kraftfahrzeug leisten. Zudem sind sie auf Grund Ihrer Behinderung oft nicht in der Lage ein Kfz zu fahren. Dieser Personenkreis ist zwingend auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen.

Sollte es zutreffen, dass das BGM die Berechtigung zur unentgeltlichen bzw. kostengünstigen Nutzung des ÖPNV auf die Heimatgemeinde beschränken will, so bedeutet das für diesen Personenkreis eine erhebliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Um diese auszugleichen müssten Behinderte verstärkt auf Fahrdienste oder ambulante Hilfskräfte zurückgreifen, was meiner Meinung nach nur zu einer Kostenverlagerung, aber nicht zu Einsparungen führen würde. 

Wer Freunde hat, die ausserhalb der Heimatgemeinde wohnen und diese besuchen oder auch Urlaub machen möchte, kann sich in dieser Zeit die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel, die er schon in seiner Heimatgemeinde nicht aufbringen kann, ebenfalls nicht leisten. Deshalb halte ich es für notwendig, dass die Möglichkeit zur Nutzung der Wertmarke auch in anderen, nicht zur Heimatgemeinde gehörenden Städten, erhalten bleibt.

Behinderte, die in einer kleinen Ortschaft mit schlecht ausgebauter Infrastruktur wohnen, sind gezwungen für alltägliche Besorgungen wie Einkaufen, Arztbesuche und ähnliches in die nächst grössere Stadt zu fahren. Diese Strecken werden oft mit Regionalzügen zurückgelegt. Hier entstehen den betroffenen Behinderten auf Strecken, die ja nicht zwingend zum Bereich der Heimatgemeinde gehören, voraussichtlich erhebliche Mehrkosten.

Die Abschaffung der Befreiung von der Rundfunkgebühr für behinderte Menschen stellt für Behinderte, die kaum ihre Wohnung verlassen können, eine unzumutbare Härte dar. Hinzu kommt auch hier, dass die finanzielle Situation vieler Behinderter so schlecht ist, dass sie sich den "Luxus" einer Teilnahme am kulturellen Leben auf Grund der gestiegenen Eintrittspreise häufig nicht mehr leisten können. Für sie ist die Bereitstellung eines kostenlosen Radio- und/oder Fernsehempfanges notwendig, um politisch informiert zu sein und an kulturellen Veranstaltungen zumindest in Form von Radio- oder Fernsehübertragungen teilnehmen zu können. Ich bin überzeugt davon, dass die Umsetzung der bereits bestehenden Gesetze genügt und keine allgemeine Abschaffung dieses Merkzeichens in den Behindertenausweisen nötig ist.

Mit dem SGB IX sollten die Möglichkeiten der Teilnahme Behinderter am öffentlichen Leben verbessert und Barrieren abgebaut werden. Meiner Meinung nach steht dieses Ziel mit der geplanten Streichung der Freifahrten und des Zusatzes RF in den Behindertenausweisen im Widerspruch. 

Ich bitte Sie, sich dafür einzusetzen, dass die Gesetzesänderungen nicht umgesetzt werden. 

Mit freundlichen Grüssen.

